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Gemeinde 
Neuenkirchen-

Vörden 
 
 

 

Vorlage Nr. 
 

018/2026 
 

Kämmerei 

 

x öffentlich 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Finanzausschuss 
 

20.04.2026 Zur Vorbereitung 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss 
 

27.04.2026 Zur Vorbereitung 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Gemeinderat 
 

12.05.2026 Zur Beschlussfassung 

 
 
 

TOP Förderprogramm „Rossmann spendet Licht“ – hier: Annahme der 
Sachspende 

 
 

Beschlussempfehlung 

 
Der Annahme der Sachspende der Rossmann Beteiligungs GmbH für die Oberschule 
Neuenkirchen-Vörden wird zugestimmt.  
 
 

Begründung 

 
Die Verwaltung hat sich im April 2025 für das Förderprogramm „Rossmann spendet Licht“ 
beworben, um die Beleuchtung der Oberschule Neuenkirchen-Vörden auf eine effektive LED 
– Beleuchtung umzustellen.  
 
Die Pressemitteilung der Fa. Rossmann und des Nds. Kultusministeriums zu diesem 
Förderprogramm ist als Anlage beigefügt.  
 
Am 10.11.2025 hat eine Begehung der Oberschule Neuenkirchen-Vörden stattgefunden. Am 
12. Februar 2026 wurde mitgeteilt, dass die Oberschule Neuenkirchen-Vörden in das 
Förderprogramm aufgenommen wurde und eine Sachspende für 259 LED-Leuchten und 172 
Bewegungsmelder mit einem Wert von 88.716,46 EUR in Aussicht gestellt wird.  
 
Die Rossmann Beteiligungs GmbH erwartet eine Zusage für die Ausstellung einer 
Spendenquittung in der angegebenen Höhe. Nach § 52 Abs. 2 Nr. 7 (Förderung der 
Erziehung- Volks- und Berufsbildung) ist ein entsprechender steuerlicher Zweck gegeben, 
der die Ausstellung einer Spendenquittung zulässt. 
 
Die Bestellung der Leuchten durch die Rossmann Beteiligungs GmbH erfolgt, nachdem der 
entsprechende Beschluss über die Annahme der Spende gefasst wurde. Der Lieferzeitraum 
wird mit ca. 10 Wochen nach Bestellung angegeben. Die Lampen werden direkt an die 
Oberschule Neuenkirchen-Vörden geliefert. Ein Einbau in den Sommerferien ist aufgrund der 
Lieferzeit nicht möglich und wird voraussichtlich erst in den Osterferien 2027 erfolgen, da ein 
Einbau während des laufenden Schulbetriebs nicht möglich ist.  
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Nach § 111 Abs. 8 NKomVG entscheidet über die Annahme der Spende der Rat der 
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden.  
 
Die Ankündigung der Spende der Rossmann Beteiligungs GmbH ist als Anlage beigefügt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen Ja  Nein   

 
 
 
 
 
 
 
Brockmann 
 
 
 
Anlage: 
018-2026 Anlage Spendenankündigung Rossmann 
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